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Bitte Durchw I beachten 

Tel. 501 05/4297 
Datum 

19.12.89 

Betreff 

Entwurf eines Bundesgesetzes mit dem 
das Berggesetz 1975 geändert wird 
(Berggesetznovelle 1989), Nachtrag 

Fax 502 06/250 

Dem Ersuchen des Bundesministerit.tns für wirtschaftliche Angelegenheiten ent­

sprechend übermittelt die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 25 Kopien 

ihrer zu dem oben genannten Entwurf erstatteten Stellungnahme mit der Bitte 

t.tn gefällige Kenntnisnahme. 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundesministeriun fUr wirt­
schaftliche Angelgenheiten 

Stubenring 1 
1011 Wien 

Bundeswirtschaftskammer 

62 012/88-VII/A/89 
11. Dezember 1989 

RGp 179/89/Dn/AHj :81 50' J54297 19.12.89 

3ec's" 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Berggesetz 1975 geändert wird 
(Berggesetznovelle 1989), Nachtrag 

;:ax :02 :)S' 250 

In Ergänzung zu ihrer Stellungnahme vom 26.9.1989 gleicher Zahl erlaubt sich 

die Bundeskarrmer der gewerblichen Wirtschaft folgende Anregung vorzubringen: 

Die bisher als grundeigen eingestuften mineralischen Rohstoffe ''Magnesit'' 

und "Dolani t, sowei t es sich zur Herstellung feuerfester Erzeugnisse eig­

net", sollten der Gruppe der bergfreien mineralischen Rohstoffe zugeordnet 

werden. Die Uberragende wirtschaftliche Bedeutung des mineralischen Rohstof­

fes Magnesit würde diese, neue Zuordnung rechtfertigen. Die Tatsache, daß 

Österreich hinsichtlich der ErzeugLl1g von Feuerfestprodukten aus Magnesi t 

aufgrund ihrer hohen Qualität Weltgeltung besitzt und mehr als 90 % dieser 

Produkte auf den Weltmärkten absetzen kann, weist auf die Bedeutung dieses 

Rohstoffes fUr die österreich1sche Volkswirtschaft hin. Die begrenzten La­

gerstättenvorräte an Magnesi t zwingen die einschlägigen Bergbauunternetrnen 

dazu ,  ihre Such- und Explorationstätigkeit zu intensivieren, UD die Roh­

stoffbasis auch fUr die nächsten Jahrzehnte zu sichern. Die vorgeschlagene 

Bergfreierklärtng fUr diesen Rohstoff soll te daher die Aufsuchungstätigkei t 

entsprechend erleichtern. 

W,oon8' Hau�:s:'a!3e 63 
A·'04S Wien 

Telex ' , • 87' BUKA 
Teletex (c') 3222'382:/0<: 

T eiegrammadresse 
B";'I/IKA 

C'SCl:tanstait·Bankvereln 
r<,cr:'J "Jr 0020·95032/00 
BLZ "000 

:::;/8 

�43010 

25/SN-217/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -

In gleicher Weise wäre auch eine Bergfreierklärung ftir den mineralischen 

Rohstoff "Dolanit, soweit er sich zur Herstellung feuerfester Erzeugnisse 

eignet", vorzusehen. Auch bei diesem Rohstoff treffen alle Voraussetzungen, 

wie sie beim Magnesit genarmt werden, zu. 

Das do Bundesministeriun wird daher gebeten, in den Entwurf einer Berggesetz­

novelle 1989 diese Anregung aufzunehmen. 

t�5ttl�:HEN WIRl'SCHAFl' 

Generalsekretär : 
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